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„BAUM SUCHT EIN ZUHAUSE“ in Marzahn-Hellersdorf 2026 

Leitlinien  

Allgemein  

(1.) Es sind grundsätzlich nur Baumpflanzungen auf Grundstücken im Bezirk Marzahn-Hellersdorf 

möglich.  

(2.) Bewerbungsberechtigt sind Hauseigentümer*innen oder deren Nutzungsberechtigte mit Zustim-

mung des / der Eigentümer*in. Ausgenommen werden Wohnungseigentümergemeinschaften, 

Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsbaugenossenschaften.  

(3.) Es muss sich um eine zusätzliche Baumpflanzung handeln. Pflanzverpflichtungen, die sich aus 

der Berliner Baumschutzverordnung, Bebauungsplänen oder aufgrund einer anderen öffent-

lichen Vorschrift ergeben, werden nicht berücksichtigt.  

(4.) Auf einem Grundstück sind je nach Grundstücksgröße und Platzangebot bis zu drei 

Baumpflanzungen möglich.  

(5.) Der Bewerbung sind ein Lageplan mit dem gekennzeichneten Standort und mindestens ein 

aussagekräftiges Foto beizufügen.  

(6.) Ein Rechtsanspruch auf die Pflanzung eines Baums besteht nicht. Die untere Naturschutz-

behörde Marzahn-Hellersdorf entscheidet auf Grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im 

Rahmen der verfügbaren Mittel über die Auswahl der Bewerbungen.  

Standortvoraussetzungen  

(7.) Anhand der Bewerbung wird die grundsätzliche Eignung des gewünschten Standortes für einen 

Baum geprüft. Durch die Bewerber*in ist sicherzustellen, dass keine unterirdischen Leitungen 

oder Rohre geschädigt werden. Für eventuell entstehende Schäden haftet der/die 

Grundstückseigentümer*in. 

(8.) Weitere Standortvoraussetzungen: 

o Für die Entwicklung einer arttypischen Krone muss ausreichend Abstand gegeben sein. 

Zudem sind die Abstandsvoraussetzungen des Berliner Nachbarrechtsgesetzes § 27 in 

Abhängigkeit der Baumart von mindestens 1,5 m bzw. 3 m einzuhalten.  

o Zur Ausprägung seiner Wurzeln benötigt der Baum unterirdisch genügend Raum.  

o Es ist dafür Sorge zu tragen, dass der Boden an der Pflanzstelle grabbar, d. h nicht verdichtet 

ist und sich darauf keine (fest)verbauten Gegenstände wie Betonplatten o. ä. befinden.  
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Baumarten  

(9.) Gepflanzt werden hochstämmige Laubbaumarten. 

(10.) Die gewünschte Baumart ist aus der „Baumartenliste für Marzahn-Hellersdorf“ auszuwählen, 

wobei in der Bewerbung mindestens eine Alternative anzugeben sind, da es zur Zeit der 

Pflanzung zu Lieferschwierigkeiten einzelner Baumarten kommen kann. Die untere Naturschutz-

behörde prüft ggf. bei einem Ortstermin, ob die gewünschte(n) Baumart(en) zum potenziellen 

Standort passen. Anpassungen und Änderungen werden mit den Bewerber*innen abgestimmt.  

Anwuchspflege und Verpflichtungen  

(11.) Durch die Unterzeichnung der Bewerbung wird zwischen den Eigentümer*Innen und dem 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf eine schriftliche Vereinbarung zur Pflege des Baumes 

geschlossen. Die Vereinbarung beinhaltet u. a. die Verpflichtung den Baum bei Bedarf regel-

mäßig zu wässern und die Verankerung zu kontrollieren. Mit Pflanzung untersteht der Baum 

sofort der Berliner Baumschutzverordnung.  

(12.) Bei Ausfall des Baumes ist dieser nach den Regelungen der Berliner Baumschutzverordnung 

zu ersetzen.  

Bewerbungsverfahren und zeitlicher Ablauf  

(13.) Die Bewerbung ist in Form des ausgefüllten und unterschriebenen Antragsformulars vom 

01.05. - 31.05.2026 per E-Mail an die UNB@ba-mh.berlin.de zu richten.  

(14.) Der Bewerbung sind ein Lageplan mit Standortmarkierung und mindestens ein 

aussagekräftiges Foto des gewünschten Baumstandorts beizufügen. Andernfalls wird die 

Bewerbung nicht berücksichtigt. 

(15.) Nach Prüfung der Bewerbung und ggf. einem Ortstermin zur Abschätzung der potenziellen 

Eignung erhalten die Bewerber*innen eine Rückmeldung, ob ihre Bewerbung berücksichtigt 

werden konnte. 

(16.) Die Pflanzungen finden hauptsächlich im Herbst 2026 und je nach Witterung (frostfrei) bis zum 

Jahresende statt. Jedoch kann je nach Baumart auch eine Pflanzung im darauffolgenden 

Frühjahr günstiger sein, weshalb ein zweiter Pflanzdurchgang im Frühjahr 2027 erfolgen kann.  

 

Weitere Informationen erhalten Sie hier:   

                                      Umwelt- und Naturschutzamt Marzahn-Hellersdorf 

SG Landschaftsplanung 

   Email: UNB@ba-mh.berlin.de 

Telefon: 030 / 90293 - 6737 


